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ZENTRALAUSSCHUSS FÜR DIE BEDIENSTETEN DES ÖFFENTLICHEN SICHERHEITSWESENS BEIM 

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 

1010 Wien, Herrengasse 7, BBüürrooaaddrreessssee::  11003300  WWiieenn,,  HHiinntteerree  ZZoollllaammttssssttrraaßßee  11 

 E-Mail: bmi-za-polizei@bmi.gv.at  

 
 

BERICHT ÜBER DIE ZENTRALAUSSCHUSSSITZUNG  
vom 20. und 21. Mai 2026 

(Inhalte auszugsweise und unter Wahrung des Datenschutzes) 
 
 

Personalmaßnahmen 

 

VERSETZUNGEN Es wurden bundesweit 20 Versetzungen 
beschlossen. 

 

PLANSTELLENBESETZUNGEN Es wurden bundesweit 37 Planstellen-
besetzungen beschlossen. 

 
 

Anträge und Antragsbeantwortungen 

 
 

Anträge 
 
 
AUF im ZA 
Antrag auf gesetzmäßige Anwendung der Verordnung betreffend Schwerarbeitszeiten in der 
Exekutive – ein diesbezügliches Beratungsgespräch mit dem ZA hat bereits stattgefunden 
 
Antrag zu bereits gestellten Anträgen des ZA auf Auskunftsverlangen in Zusammenhang mit 
der publik gewordenen Datenleckaffäre                                         
 
                                                                             
 

Antwortschreiben 
 
 
BMI – Antwortschreiben zum Antrag des FA Kärnten betreffend der Problematik bei 
Planstellenbesetzungen bei der LLZ Kärnten, insbesondere bei E2a/1 Planstellen; 

Die vorliegenden Informationen zeigen, dass die Vorgehensweise der Landespolizeidirektion 
Kärnten bei der Besetzung der Arbeitsplätze rechtmäßig ist. 
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Die Ausgestaltung der Besetzungsverfahren, einschließlich Interessentinnen- und 
Interessentensuchen, liegt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben im Zuständigkeitsbereich 
der jeweiligen Landespolizeidirektion. 

 

BMI – Antwortschreiben zum Antrag des FA Tirol betreffend Abänderung der bestehenden 
Regelung hinsichtlich der Uniformierungsrichtzeiten in Bezug auf die Bestellung beim BMI-
Webshop; 
 

Die Richtzeitenregelung wird derzeit nicht vollständig aufgehoben, da sie weiterhin vor allem 
für Schadenersatzregelungen benötigt wird. Stattdessen werden die Bestellmengen angepasst 
und erhöht, um den Bedarf der Bediensteten besser zu decken. 
 
Im Rahmen der vorgenommenen Evaluierung wurden folgende Anpassungen umgesetzt:  
 

• Wollhaube, blau: Richtzeit 36 Monate, Bestellmenge: 3 Stück  
 
Erhöhung der Bestellmengen auf jeweils 5 Stück bei folgenden Artikeln:  

• Hr-Mehrzweckhose, PA – Neu (Richtzeit 24 Monate)  
• Da-Mehrzweckhose, PA – Neu (Richtzeit 24 Monate)  
• Hr-Funktionshemd, blau, LA (Richtzeit 12 Monate)  
• Da-Funktionsbluse, blau, LA (Richtzeit 12 Monate)  
• Hr-Funktionshemd, blau, KA (Richtzeit 12 Monate)  
• Da-Funktionsbluse, blau, KA (Richtzeit 12 Monate)  
• Hr-MZ-Hose blau, Sommer (Richtzeit 24 Monate)  
• Da-MZ-Hose blau, Sommer (Richtzeit 24 Monate)  
• Hr-MZ-Hose blau (Richtzeit 24 Monate)  
• Da-MZ-Hose blau (Richtzeit 24 Monate)  

 
Erhöhung der Bestellmengen auf 2 Stück bei folgenden Artikeln:  

• Einsatzstiefel: Richtzeit 24 Monate  
• Einsatzschuh: Richtzeit 24 Monate  

 
Wird eine Uniformsorte, deren Richtzeit noch nicht abgelaufen ist, im Zuge einer 
Amtshandlung beschädigt, kann der/die Bedienstete im Dienstweg bei der zuständigen 
haushaltsführenden Stelle (Büro Budget) die Zuerkennung einer Entschädigung in Höhe des 
ermittelten Restwertes beantragen. Der genehmigte Betrag wird an den 
Bekleidungswirtschaftsfonds überwiesen und dem Bekleidungskonto des/der Bediensteten 
gutgeschrieben. Dadurch ist eine Neubeschaffung ohne volle Kostenbelastung möglich. 
 
Hinsichtlich der Qualität einzelner Uniformartikel besteht im Rahmen der zweijährigen 
Garantie- bzw. Gewährleistungsfrist die Möglichkeit, mangelhafte Artikel an den 
Bekleidungswirtschaftsfonds (BWF) zu retournieren und eine Reparatur zu beantragen. 
 
BMI – Antwortschreiben zum Antrag des FA Steiermark betreffend automatische 
Umstellung der E2b-Zulage; 
 
Die E 2b-Zulage ist eine einzelverrechnete Nebengebühr und muss daher monatlich beantragt 
werden. Eine automatische Auszahlung wäre nur als pauschalierte Nebengebühr mit 
Zustimmung des Bundeskanzleramt gemäß § 15 Abs. 2 des Gehaltsgesetz 1956 (GehG) 
möglich. 
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Seit der letzten ordentlichen Sitzung wurden vom Zentralausschuss insgesamt 294 Schrift- 
stücke behandelt. 

 
 

Schadensfälle 
 

Am 19.05.2026 wurden 43 Schadensfälle durch den zuständigen Unterausschuss verhandelt. 
Die Ergebnisse wurden den betroffenen Kolleginnen und Kollegen bereits mitgeteilt. 

 
 
 

Mit kollegialen Grüßen 
 

Martin HEINZL 
Vorsitzender 

 
 

   Martin NOSCHIEL                                         Reinhold MAIER 
     Vorsitzender Stv.                     Vorsitzender Stv. 


